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7. Die Mittel des Ansammlungsfonds sind auf Son
derbankkonten zu führen.

Die für Folgejahre auf Sonderbankkonten ange
sammelten Mittel können planmäßig mit Zustim
mung der Industrie- und Handelsbank der Deut
schen Demokratischen Republik zeitweilig als 
eigene Umlaufmittel eingesetzt werden.

Gewinnfonds der volkseigenen Kombinate und WB

8. Die volkseigenen Kombinate bzw. die WB bilden 
einen Gewinnfonds aus Abführungen von erwirt
schaftetem Nettogewinn der Kombinatsbetriebe 
bzw. der volkseigenen Betriebe und Kombinate. 
Die einer WB unterstehenden volkseigenen Be
triebe und Kombinate führen Tilgungsraten für 
Finanzschulden dem Gewinnfonds der WB zu.

9. Der Gewinnfonds ist zu verwenden für

— die Zahlung der Nettogewinnabführung an den 
Staat und die Zuführungen auf die Sonder
bankkonten gemäß Abschnitt VI Ziffern 4 bis 9,

— die Zuführungen zum Investitionsfonds, Re
servefonds und Prämienfonds,

— planmäßige Erhöhungen der eigenen Umlauf
mittel der volkseigenen Betriebe, Kombinate 
und Kombinatsbetriebe,

— Zahlungen für zeitweilig noch erforderliche, 
geplante Verluststützungen volkseigener Be
triebe, Kombinate und Kombinatsbetriebe,

— weitere planmäßige Maßnahmen entsprechend 
den Rechtsvorschriften.

Reservefonds der volkseigenen Kombinate und VVB

10. Die volkseigenen Kombinate und VVB bilden 
einen Reservefonds aus dem Nettogewinn, der 
ihnen nach Erfüllung der Verpflichtungen gegen
über dem Staat, nach planmäßiger Zuführung zu 
den Fonds der erweiterten Reproduktion und der 
persönlichen materiellen Interessiertheit sowie 
nach planmäßigem Einsatz für die in Ziff. 9 ge
nannten Verpflichtungen verbleibt.»

11. Der Reservefonds ist einzusetzen zur Finanzie
rung von Maßnahmen aus operativen Entschei
dungen des Direktors des volkseigenen Kombi
nates bzw. des Generaldirektors der VVB bei der 
eigenverantwortlichen- Durchführung des Planes, 
insbesondere zur Durchsetzung neuer wissen
schaftlich-technischer Erkenntnisse, bei veränderten 
Marktbedingungen sowie zur Zahlung von Beiträ
gen für die freiwillige Versicherung von wissen
schaftlich-technischem Risiko.

12. Die volkseigenen Kombinate und VVB haben 
darüber hinaus das Recht, Mittel des Reserve
fonds auch für solche Maßnahmen in den Kombi
natsbetrieben bzw. volkseigenen Betrieben und 
Kombinaten zu verwenden, die im Abschnitt III 
Ziff. 1 des Beschlusses vom 1. Dezember 1970 über 
die Durchführung des ökonomischen Systems des 
Sozialismus im Jahre 1971 für den Einsatz zusätz
lich erwirtschafteter Nettogewinne festgelegt sind.

13. Mittel des Reservefonds, die gemäß Ziffern 11 
und 12 für die Finanzierung von Investitionen 
oder die Tilgung von Investitionskrediten einge
setzt werden sollen, sind dem Investitionsfonds zu
zuführen und nach Ziff. 1 zu verwenden.

14. Aus dem Reservefonds sind auch ökonomische 
Nachteile der Kombinatsbetriebe bzw. volkseige
nen Betriebe und Kombinate entsprechend den 
geltenden Rechtsvorschriften auszugleichen.

15. Reichen die Mittel des Gewinnfonds des volks- 
eigenen Kombinates bzw. der VVB zur Erfüllung 
der staatlichen Planauflage Nettogewinnabfüh
rungsbetrag an den Staat bzw. zur Abdeckung 
von Rückständen aus Vorjahren nicht aus, so ist 
der Reservefonds zur Erfüllung dieser Verpflich
tungen vorrangig zu verwenden. Der Reservefonds 
ist auch zur Einlösung von Bürgschaften des 
volkseigenen Kombinates bzw. der VVB gegen
über der Industrie- und Handelsbank der Deut
schen Demokratischen Republik einzusetzen. Be
stände des Reservefonds, die sich zum Jahresende 
ergeben, sind in die planmäßige Finanzierung des 
Reproduktionsprozesses des Folgejahres einzube
ziehen.

16. Der Reservefonds darf nicht zur Zahlung von 
Prämien und zur Ausreichung von Krediten ein
gesetzt werden.

17. Die Mittel des Reservefonds sind auf einem Son
derbankkonto zu führen..

V.

Abführungen an den Staat
' >

Nettogewinnabführung

1. Die volkseigenen Betriebe, Kombinate und VVB 
haben den Nettogewinnabführungsbetrag an den 
Staat auf der Grundlage des nach Monatsauf
gaben aufgegliederten Betriebsplanes in den 
Quartalskassenplan aufzunehmen.


